
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2017/9/5 4Ob83/17k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.2017

Norm

PatG §151b Abs4

Rechtssatz

Die Gefahr einer Beweismittelvernichtung ist nicht Anspruchsgrundlage einer entsprechenden Sicherungsverfügung,

sondern nur Voraussetzung für deren Erlassung ohne Anhörung des Gegners.

Entscheidungstexte

4 Ob 83/17k

Entscheidungstext OGH 05.09.2017 4 Ob 83/17k
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Im RIS seit

27.11.2017

Zuletzt aktualisiert am

27.11.2017
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